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(54) Tür- und/ �oder Fensterbeschlag

(57) Die Erfindung betrifft einen Tür- und/�oder Fen-
sterbeschlag, der ein Schild (2) mit einer Schildausneh-
mung (3) aufweist, wobei in der Schildausnehmung (3)
eine Betätigungswelle (14) drehbar, aber axial unver-
schiebbar gelagert ist, wobei die Betätigungswelle (14)
von einer Handhabe (13) ausgeht, und wobei die Betä-
tigungswelle (14) von einer drehfest am Schild (2) ange-
ordneten Flanschhülse (6) umgeben ist, und wobei eine
der Flanschhülse (6) zugeordnete Gegenhülse (21) vor-
gesehen ist, die relativ zur Betätigungswelle (14) ver-
schiebbar gelagert ist.

Um einen verbesserten Tür- oder Fensterbeschlag
zur Verfügung zu stellen, der insbesondere in seinem
Übergreifabschnitt (15) mit kleineren Abmessungen, ins-
besondere in Radialrichtung gesehen hergestellt werden
kann, wird vorgeschlagen, dass an der Betätigungswelle
(14) zumindest eine Axialnut (19) angeordnet ist, und
dass die Gegenhülse (21) zumindest einen Vorsprung
(23) aufweist, der an einem Innenumfang der Gegenhül-
se (21) so angeordnet ist, dass dieser in die Axialnut (19)
der Betätigungswelle (14) eingreift, so dass die Gegen-
hülse (21) auf der Betätigungswelle (14) axial verschieb-
bar aber unverdrehbar gelagert ist.
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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen Tür- und/�oder Fen-
sterbeschlag, der ein Schild mit einer Schildausnehmung
aufweist, wobei in der Schildausnehmung eine Betäti-
gungswelle drehbar, aber axial unverschiebbar gelagert
ist, wobei die Betätigungswelle von einer Handhabe aus-
geht, und wobei die Betätigungswelle von einer drehfest
am Schild angeordneten Flanschhülse umgeben ist, und
wobei eine der Flanschhülse zugeordnete Gegenhülse
vorgesehen ist, die relativ zur Betätigungswelle ver-
schiebbar gelagert ist.
�[0002] Derartige Tür- oder Fensterbeschläge sind be-
kannt.
�[0003] Beispielsweise die DE 33 20 193 C2 offenbart
einen Türbeschlag, bestehend aus einem Schild mit ei-
ner Schildausnehmung, und aus einer darin drehbar,
aber axial unverschiebbar gelagerten Betätigungswelle,
mit einer an deren einem freien Ende anschließenden
Handhabe, wobei die Betätigungswelle von einer unver-
drehbar am Schild befestigten, teilweise in die Schild-
ausnehmung hineinragenden Flanschhülse umgeben
ist, deren zur Achse der Betätigungswelle senkrechter
Flansch zwischen dem Schild sowie der Handhabe an-
geordnet ist, und an deren Handhabe zugewandten, in
Umfangsrichtung eine Schräge aufweisende Stirnfläche
ein axial verschiebbar in einer Handhabenausnehmung
gelagertes und von einer an deren Boden abgestützten
Schraubenfeder in Richtung des Schildes beaufschlag-
tes Steuerelement anliegt. Um zu erreichen, dass bei
Nachlassen der Wirkung einer Schlossfeder eines zuge-
ordneten Schlosses ein ungenaues Schließen und ein
Durchhängen eines Drückers als Handhabe vermieden
ist, wird vorgeschlagen, dass die Flanschhülse einen in
die Handhabenausnehmung hineinragenden Führungs-
kragen mit einem Keilabschnitt aufweist, der an einem
komplementären Keilabschnitt eines als Gegenhülse
ausgeführten Steuerelementes anliegt.
�[0004] Das deutsche Gebrauchsmuster DE 203 09
658 verbessert den Gegenstand der DE 33 20 193 C2
dahingehend, als die Handhabe in mehrere Funktions-
stellungen überführbar ist. Beispielsweise können Türen
und/ �oder Fenster nicht nur in eine Öffnungsstellung son-
dern auch in eine Kippstellung überführt werden. Von
daher schlägt die DE 203 09 658 vor, einen Führungs-
kragen mit wenigstens vier Kragenausnehmungen zu
versehen, wobei die Gegenhülse wenigstens vier korre-
spondierende Axialvorsprünge aufweist.
�[0005] Die Ausgestaltung gemäß der DE 203 09 658
hat sich in der Praxis bewährt. Allerdings weist die Ge-
genhülse an ihrem Außenumfang radiale Vorsprünge
auf, welche in entsprechende Axialnuten, welche in einer
Innenwand der Handhabe bzw. in einer Wand eines
Übergreifabschnittes der Handhabe eingebracht sind,
eingreifen. Die radialen Vorsprünge stehen von der Ge-
genhülse ab, so dass die Handhabe, bzw. der die Betä-
tigungswelle übergreifende Bereich der Handhabe mit
einem entsprechend großen Durchmesser und einer ent-

sprechend großen Wanddicke ausgeführt sein muss, um
die Gegenhülse bzw. deren Radialvorsprünge aufzuneh-
men bzw. zu führen.
�[0006] Der die Betätigungswelle übergreifende Be-
reich der Handhabe, also der Übergreifabschnitt ist mit
seinen Abmessungen, insbesondere in Radialrichtung
gesehen, demnach unmittelbar an die Ausgestaltung der
Vorsprünge bzw. deren radialen Überstand so gekop-
pelt, dass ein Durchmesser von beispielsweise 30 mm
derzeit nicht unterschritten werden kann.
�[0007] Von daher liegt der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde einen Tür- und/ �oder Fensterbeschlag der Ein-
gangs genannten Art mit einfachen Mitteln so zu verbes-
sern, dass die Handhabe mit ihrem die Betätigungswelle
übergreifenden Bereich in seinen Abmessungen, insbe-
sondere in Radialrichtung gesehen, verringert ausge-
führt werden kann, und dadurch beispielsweise bei
schmalen Fensterrahmen einsetzbar ist.
�[0008] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ei-
nen Tür- oder Fensterbeschlag mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 gelöst, wobei an der Betätigungswelle zu-
mindest eine Axialnut angeordnet ist, und dass die Ge-
genhülse zumindest einen Vorsprung aufweist, der an
einem Innenumfang der Gegenhülse so angeordnet ist,
dass dieser in die Axialnut der Betätigungswelle eingreift,
so dass die Gegenhülse auf der Betätigungswelle axial
verschiebbar aber unverdrehbar gelagert ist.
�[0009] Durch die innen liegende Anordnung des Vor-
sprungs, der auch als Führungsnase bezeichnet werden
kann, wird vorteilhaft erreicht, dass der resultierende Au-
ßendurchmesser der Gegenhülse verkleinert bzw. redu-
ziert werden kann. Daraus folgt aber zwangsläufig, dass
auch der die Betätigungswelle übergreifende Bereich der
Handhabe, also der Übergreifabschnitt in seinen Abmes-
sungen, insbesondere in Radialrichtung gesehen verrin-
gert ausgeführt werden kann.
�[0010] Beispielsweise wäre eine Durchmesserredu-
zierung von z.B. 16% bezogen auf einen im Stand der
Technik üblichen Durchmesser von 30 mm erreichbar,
so dass der die Betätigungswelle übergreifende Bereich
z.B. einen Durchmesserbetrag von 25 mm aufweisen
kann. Selbstverständlich sollen die genannten Werte
nicht beschränkend sein. Vielmehr liegt es im Sinne der
Erfindung, die Handhabe den jeweiligen Einsatzberei-
chen, z.B. an schmalen Fensterrahmen anzupassen,
was mittels der Erfindung vorteilhaft möglich ist. Hierauf
wird weiter unten näher eingegangen.
�[0011] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass der die Betätigungswelle übergreifende Bereich der
Handhabe unter anderem die Funktion der Aufnahme
und Führung der Gegenhülse zukam. Insofern musste
der die Betätigungswelle übergreifende Bereich der
Handhabe in seiner Wandstärke entsprechend so stark
dimensioniert sein, dass die Axialnuten zur Führung der
Gegenhülse eingebracht werden konnten, gleichzeitig
aber eine gegen einwirkende Kräfte (z.B. Drehkraft, Tor-
sionskraft) entsprechende Widerstandsfähigkeit erzielt
wurde.
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�[0012] Mittels der Erfindung dagegen, wird auf die Füh-
rungsfunktion der Handhabe verzichtet, da die Gegen-
hülse nunmehr an der Betätigungswelle axial verschieb-
bar aber unverdrehbar geführt ist. Der die Betätigungs-
welle übergreifende Bereich der Handhabe kann daher
unter Umständen mit sehr kleinen Außendurchmessern
ausgeführt sein. Beispielsweise könnte die Handhabe
durchgängig zylindrisch ausgeführt sein, was natürlich
nicht beschränkend sein soll.
�[0013] Ein weiterer Vorteil ist in der Materialersparnis
sowie der Ressourcenschonung zu sehen: Tür- und/�oder
Fensterbeschläge bzw. deren sichtbare Komponenten
wie eben z.B. die Handhabe können beispielsweise aus
Edelmetallen, Edelstählen oder anderen Legierungen
wie zum Beispiel Messing oder Bronze oder auch aus
Aluminium oder Kunststoffen hergestellt sein. Selbstver-
ständlich soll die Werkstoffauswahl nicht auf die genann-
ten Beispiele beschränkt sein. Da der Durchmesser der
Handhabe, bzw. des die Betätigungswelle übergreifen-
den Bereiches der Handhabe aber im Durchmesser klei-
ner und mit einer sehr geringen, aber hinreichend wider-
standsfähigen Wandstärke ausgeführt werden kann,
werden hier erhebliche Materialeinsparungen erreicht,
welche sich direkt auf die Herstellungskosten aber auch
auf die geringer belasteten Ressourcen auswirkt.
�[0014] Aber auch aus fertigungstechnischen Ge-
sichtspunkten ist die erfindungemäße Lösung vorteilhaft,
da die Handhabe ohne Beachtung von Toleranzen der
bisher in die Handhabe eingebrachten Axialnuten einfa-
cher gefertigt werden kann, denn die Gegenhülse ist von
der Betätigungswelle axial verschiebbar aber unverdreh-
bar geführt.
�[0015] Mittels der zumindest einen Axialnut und dem
korrespondierenden Vorsprung der Gegenhülse ist diese
hinreichend sicher in axialer Richtung verschiebbar aber
unverdrehbar an der Betätigungswelle gelagert. Es liegt
durchaus im Sinne der Erfindung, mehr als eine Axialnut
außen an der Betätigungswelle anzuordnen bzw. einzu-
bringen, weswegen auch mehrere, jeweils korrespondie-
rende Vorsprünge an der Gegenhülse vorgesehen wer-
den können. In bevorzugter Ausgestaltung sind zwei in
Umfangsrichtung diametral gegenüberliegende Axialnu-
ten außen an der Betätigungswelle angeordnet, weswe-
gen auch die Gegenhülse zwei diametral zu einer Mittel-
achse angeordnete, zu den Axialnuten korrespondieren-
de Vorsprünge aufweist.
�[0016] In der Handhabe ist eine Ausnehmung zur Auf-
nahme eines Kraftspeichers, wie zum Beispiel einer Fe-
der angeordnet. Im montierten Zustand liegt die Feder
einerseits an einem Grund der Ausnehmung und ande-
rerseits an der Gegenhülse an, so dass diese federkraft-
bedingt axial verschiebbar ist. Günstiger weise ist vor-
gesehen, dass die Axialnut in ihrer Längserstreckung von
einem freien Ende der Betätigungswelle in Richtung zur
Ausnehmung außen so in der Betätigungswelle einge-
bracht ist, dass eine Anlageschulter zur Ausnehmung
gebildet ist, welche als Bewegungsbegrenzung der Ge-
genhülse in axialer Richtung angesehen werden kann.

�[0017] Der erfindungsgemäße Tür- oder Fensterbe-
schlag kann als Türdrücker, Knopf oder Fenstergriff auf
Rosetten, Lang- oder Kurzschilden angeordnet werden.
Insbesondere bei einem Fenster ist die mit der Erfindung
zur Verfügung gestellte Lösung dahingehend als vorteil-
haft anzusehen, als Fensterrahmen zunehmend schma-
ler ausgeführt werden, so dass der Fenstergriff in seinen
Abmessungen, insbesondere im Übergreifabschnitt ent-
sprechend anpassbar ist.
�[0018] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen sowie in der folgen-
den Figurenbeschreibung offenbart. Es zeigen:�

Fig. 1 einen Türbeschlag in einer Explosionsdarstel-
lung,

Fig. 2 den Türbeschlag aus Figur 1 mit einzelnen
Komponenten, und

Fig. 3 den Türbeschlag aus Figur 1 im montierten Zu-
stand.

�[0019] In den unterschiedlichen Figuren sind gleiche
Teile stets mit denselben Bezugszeichen versehen, so
dass diese in der Regel auch nur einmal beschrieben
werden.
�[0020] Figur 1 zeigt beispielhaft einen Türbeschlag 1.
Der Türbeschlag 1 weist ein Schild 2 mit einer Schild-
ausnehmung 3 auf. Die Schildausnehmung 3 hat einen
kreisförmigen Querschnitt mit zwei diametral gegenüber-
liegenden Ausnehmungen bzw. Axialnuten 4. Natürlich
können auch mehr als zwei Axialnuten 4 in Unfangsrich-
tung der Ausnehmung 3 gesehen gleich verteilt vorge-
sehen sein.
�[0021] In die Schildausnehmung 3 ist eine Flanschhül-
se 6 einsetzbar. Die Flanschhülse 6 weist einen an die
Schildausnehmung 3 angepassten Einsetzbereich 7 und
einen Anlageflansch 8 auf. Der Einsetzbereich 7 ist zy-
lindrisch ausgeführt, wobei an seinem Außenumfang zu
den Axialnuten 4 korrespondierende Stege 9 angeordnet
sind. Mit dem Anlageflansch 8 liegt die Flanschhülse 6
im montierten Zustand an dem Schild 2 an, wobei die
Flanschhülse 6 mittels der Axialnuten 4 und den Stegen
9 drehfest an dem Schild 2 angeordnet, bzw. drehfest in
der Schildausnehmung 3 eingesetzt ist.
�[0022] Die Flanschhülse 6 weist einen Führungskra-
gen 11 auf, der Kragenausnehmungen 12 hat. In dem
dargestellten Ausführungsbeispiel sind vier Kragenaus-
nehmungen 12 vorgesehen. Die Flanschhülse 6 kann
auch als Rastplatte bezeichnet werden.
�[0023] Der Türbeschlag 1 weist ferner eine Handhabe
13 auf. Die Handhabe 13 ist in dem dargestellten Aus-
führungsbeispiel als Türdrücker ausgeführt. Von der
Handhabe 13 geht eine Betätigungswelle 14 aus, die zu-
mindest bereichsweise von einem Übergreifabschnitt 15
der Handhabe 13 übergriffen wird. In der Betätigungs-
welle 14 ist innenseitig eine Vierkantöffnung zur Aufnah-
me eines Vierkants 16 angeordnet (Figur 3). Die Betäti-
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gungswelle 14 ist im dargestellten Ausführungsbeispiel
mit einem runden Außenumgang ausgeführt. Im Bereich
eines freien Endes 17 der Betätigungswelle 14 ist eine
Ringnut 18 eingebracht.
�[0024] Wie der Figur 1 zu entnehmen ist, weist die Be-
tätigungswelle 14 zumindest eine außen angeordnete
Axialnut 19 auf, welche von dem freien Ende 17 in Rich-
tung zum Übergreifabschnitt 15 in diesen hineingeführt
ist. Die Handhabe 13 mit der Betätigungswelle 14 ist be-
vorzugt einstückig hergestellt, vorzugsweise gegossen,
wobei die Axialnut 19 vorzugsweise mit eingegossen
wird.
�[0025] Ferner weist der beispielhafte Türdrücker 1 ei-
ne zur Flanschhülse 6 korrespondierende Gegenhülse
21 auf. Die Gegenhülse 21 kann auch als Rastkolben
bezeichnet werden, und weist zu den Kragenausneh-
mungen 12 der Flanschhülse 6 korrespondierende Axi-
alvorsprünge 22 auf. Die Flanschhülse 6 und die Gegen-
hülse 21 können aus einem Kunststoff gefertigt sein.
�[0026] Die Gegenhülse 21 hat an ihrem Innenumfang
zumindest einen Vorsprung 23, welcher zur Axialnut 19
der Betätigungswelle 14 korrespondierend ausgeführt
ist. Der Vorsprung 23 kann auch als Führungsnase be-
zeichnet werden und erstreckt sich mit seinem freien En-
de in Richtung zu einer Mittelachse X der Gegenhülse 21.
�[0027] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind
außen an der Betätigungswelle 14 zwei diametral gegen-
überliegende Axialnuten 19 angeordnet, weswegen gün-
stiger Weise auch zwei dazu korrespondierende Vor-
sprünge 23 an der Gegenhülse 21 vorgesehen sind.
�[0028] Mittels der Axialnut bzw. der Axialnuten 19 und
der korrespondierenden Vorsprünge 23 ist die Gegen-
hülse 21 auf der Betätigungswelle 14 in Axialrichtung ver-
schiebbar, aber unverdrehbar gelagert.
�[0029] Innerhalb der Handhabe 13 bzw. deren Über-
greifabschnitt 15 ist eine Ausnehmung 24 (Figur 3) ein-
gebracht, in der ein Kraftspeicher 26 einsetzbar ist. Der
Kraftspeicher ist beispielhaft als Schraubenfeder ausge-
führt.
�[0030] In Figur 3 ist ein montierter Zustand des Türbe-
schlages 1 in einer Schnittdarstellung gezeigt. Die
Flanschhülse 6 ist in der Schildausnehmung 3 einge-
setzt. Die Betätigungswelle 14 durchgreift mit ihrem frei-
en Ende 17 die Schildausnehmung 3 bzw. die Flansch-
hülse 6. Gegenüberliegend zu einer Sichtseite 27 ist ge-
gebenenfalls ein Sicherungsmittel wie zum Beispiel ein
Sprengring 28, eine U-�Scheibe 29 und eine Federschei-
be 31, bevorzugt eine gewellte Federscheibe zur Siche-
rung angeordnet. Eines der Sicherungsmittel legt sich in
die Ringnut 18 ein. Der Vierkant 16 ist in der Betätigungs-
welle 14 aufgenommen.
�[0031] Die Gegenhülse 21 liegt mit ihren Axialvor-
sprüngen 22 an den Kragenausnehmungen 12 der
Flanschhülse 6 an. Ferner greift die Gegenhülse 21 mit
ihren sich radial nach innen erstreckenden Vorsprüngen
23 in die jeweilige außen angeordnete Axialnut 19 ein.
Der Kraftspeicher 26 ist in die Ausnehmung 24 eingesetzt
und liegt einerseits an deren Grund und andererseits an

der Gegenhülse 21 an.
�[0032] Wie der Figur 3 weiter zu entnehmen ist, ist die
jeweilige Axialnut 19 so in den Übergreifabschnitt 15 hin-
eingeführt, dass eine Anlageschulter 32 für die Gegen-
hülse 21 gebildet ist. Die Anlageschulter 32 begrenzt eine
axiale Verschiebung der Gegenhülse 21 in den Übergrei-
fabschnitt 15, indem die Vorsprünge 23 der Gegenhülse
21 daran anschlagen können. Dies ist aber wohl auf-
grund der relativ starken Ausgestaltung des Kraftspei-
chers 26 ausgeschlossen. Der Kraftspeicher 26 ist so
ausgelegt, dass eine exakte Rückführung der Gegenhül-
se 21 in ihre in Figur 3 dargestellte Ausgangslage er-
reichbar ist. Insofern wird gleichzeitig ein Durchhängen
der Handhabe 13 bzw. des Türdrückers verhindert.
�[0033] Bei einem Betätigen der Handhabe 13 wird die
Gegenhülse 21 durch zusammenwirken der Kragenaus-
nehmungen 12 mit den Axialvorsprüngen 22 in Richtung
zum Kraftspeicher 26 verschoben, welcher entspre-
chend zusammengedrückt wird. Der Kraftspeicher 26
bewirkt zusammen mit der Flanschhülse 6 und der Ge-
genhülse 21 eine exakte Rückführung des Türdrückers
in seine Grundstellung und verhindert ein Durchhängen.
�[0034] Wie beispielsweise Figur 3 entnehmbar ist,
kann die Handhabe 13 bzw. ihr Übergreifabschnitt 15 mit
im Querschnitt gesehen zylindrischer Ausgestaltung
ausgeführt werden. Dadurch, dass die Gegenhülse 21
auf der Betätigungswelle 14 axial verschiebbar gelagert
und geführt ist, kann der Übergreifabschnitt 15 mit einer
relativ geringen Wandstärke ausgeführt sein, welche nur
noch bezüglich der zu erwartenden einwirkenden Kräfte
ausgelegt werden muss.
�[0035] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist
als Schild 2 beispielhaft ein Kurzschild dargestellt. Na-
türlich kann das Schild 2 auch als Langschild ausgeführt
sein. Denkbar ist auch eine Abdeckplatte an dem Schild
zu befestigen. Möglich ist auch anstelle des Schildes eine
Rosette vorzusehen. Selbstverständlich kann die Hand-
habe 13 anstelle der beispielhaften Ausgestaltung als
Türdrücker auch als Knopf ausgeführt sein. Obwohl ein
Türbeschlag beschrieben ist, können auch Fensterbe-
schläge erfindungsgemäß ausgeführt sein.

Patentansprüche

1. Tür- und/ �oder Fensterbeschlag, der ein Schild (2)
mit einer Schildausnehmung (3) aufweist, wobei in
der Schildausnehmung (3) eine Betätigungswelle
(14) drehbar, aber axial unverschiebbar gelagert ist,
wobei die Betätigungswelle (14) von einer Handha-
be (13) ausgeht, und wobei die Betätigungswelle
(14) von einer drehfest am Schild (2) angeordneten
Flanschhülse (6) umgeben ist, und wobei eine der
Flanschhülse (6) zugeordnete Gegenhülse (21) vor-
gesehen ist, die relativ zur Betätigungswelle (14) ver-
schiebbar gelagert ist, dadurch gekennzeichnet,
dass an der Betätigungswelle (14) zumindest eine
Axialnut (19) angeordnet ist, und dass die Gegen-
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hülse (21) zumindest einen Vorsprung (23) aufweist,
der an einem Innenumfang der Gegenhülse (21) so
angeordnet ist, dass dieser in die Axialnut (19) der
Betätigungswelle (14) eingreift, so dass die Gegen-
hülse (21) auf der Betätigungswelle (14) axial ver-
schiebbar aber unverdrehbar gelagert ist.

2. Tür- oder Fensterbeschlag nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Betätigungs-
welle (14) mehrere Axialnuten (19) angeordnet sind,
und dass in der Gegenhülse (21) dazu korrespon-
dierend mehrere Vorsprünge (23) angeordnet sind.

3. Tür- oder Fensterbeschlag nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest ei-
ne Axialnut (19) von einem freien Ende (17) der Be-
tätigungswelle (14) in Richtung zu einem Übergrei-
fabschnitt (15) der Handhabe (13) in den Übergrei-
fabschnitt (15) hineingeführt ist.

4. Tür- oder Fensterbeschlag nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in der Handhabe (13) eine Ausnehmung (24)
für einen Kraftspeicher (26) angeordnet ist, und dass
die zumindest eine Axialnut (19) so in die Betäti-
gungswelle (14) eingebracht ist, das eine Anlage-
schulter (32) gebildet ist.
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